
 Drucksache 16/2479
 
16. Wahlperiode 
 

11.06.2009
 

 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses können über die Internetseite 

 www.parlament-berlin.de (Startseite>Parlament>Plenum>Drucksachen) eingesehen und abgerufen werden. 

 
1 

 
 
 
Dringlicher  

Antrag 
 
der Fraktion der SPD und der Linksfraktion 

 

Weiterentwicklung der Berliner Schulstruktur  
 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

1. Die Berliner Schulstruktur wird mit folgenden Zielen weiterentwickelt: 

• alle Kinder und Jugendlichen zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und die übergroße Mehrheit 
zum mittleren Schulabschluss am Ende der 10. Jahrgangsstufe zu führen sowie den Anteil derjenigen, die 
die Schule ohne Abschluss verlassen, deutlich zu verringern;  

• die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft deutlich zu verringern; 

• die Abiturientenquote innerhalb der nächsten zehn Jahre deutlich zu erhöhen. 

Um diese Ziele zu erreichen bedarf es einer Schule, die alle Kinder und Jugendlichen mit ihren jeweiligen 
Ausgangslagen annimmt und individuell fördert, die nicht nach vermeintlicher Leistungsfähigkeit sortiert, 
sondern individuelles und längeres gemeinsames  Lernen in heterogenen Lerngruppen in den Mittelpunkt stellt. 
Es bedarf eines nicht auslesenden Schulsystems und einer neuen Lern- und Lehrkultur, so wie es dem 
Selbstverständnis der Gemeinschaftsschule entspricht. 
Die bevorstehende Weiterentwicklung der Schulstruktur durch die Errichtung einer integrativen Schulform in 
der Sekundarstufe, die alle bisherigen Bildungsgänge einschließt und zu allen Abschlüssen, einschließlich Abi-
tur, führt, ist ein wichtiger Zwischenschritt in Richtung eines ungegliederten, nicht auslesenden Schulsystems.  
Die Mitteilung – zur Kenntnisnahme – des Senats vom 11. Februar 2009 über die Weiterentwicklung der Berli-
ner Schulstruktur ist eine geeignete  Grundlage für eine qualitative Verbesserung des Berliner Schulsystems. Sie 
ist nach Maßgabe folgender Eckpunkte umzusetzen: 
 

1.1.  Gleichwertigkeit von integrierter Sekundarschule und Gymnasium 

Ein zweigliedriges Schulsystem in der Sekundarstufe I ist nur dann erfolgreich, wenn beide Schularten gleich-
wertig sind. Das bedeutet im Einzelnen: 

• An beiden Schularten gelten die gleichen Bildungsstandards und entsprechend gleiche Lernvolumina.  

• Beide Schularten vergeben alle Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs nach gleichen Kriterien.  

• Für aufgenommene Schülerinnen und Schüler ist ein Wechsel der Schulart durch Entscheidung der 
Schule nicht mehr zulässig. Ein Verlassen der Schule auf eigenen bzw. Wunsch der Eltern bleibt selbstverständ-
lich möglich.  

• Für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe gelten gleiche Anforderungen und Regelungen. 

• Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf findet an beiden Schularten statt. 

• Beide Schularten sind gleichwertig im Hinblick auf den Anspruch, jeden Schüler und jede Schülerin in 
einer heterogenen Lerngruppe zum bestmöglichen Abschluss zu führen.  
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1.2.  Die integrierte Sekundarschule   

In der integrierten Sekundarschule lernen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
und mit allen Lernausgangslagen. Die integrierte Sekundarschule hat das Ziel, all diese Schülerinnen und Schü-
ler zu dem größtmöglichen Lernfortschritt zu führen, d.h. auch Spitzenleistungen zu fördern. Daher braucht die 
integrierte Sekundarschule eine ihren Aufgaben entsprechende Ausstattung, um ihre Schülerinnen und Schüler 
individuell fördern zu können. Für die integrierte Sekundarschule bedeutet dies im Einzelnen:  

• Die Sekundarschule arbeitet als Ganztagsschule integra-
tiv. Eine Aufteilung in unterschiedliche Bildungsgänge findet nicht statt. Durch eine ganztägige Bildung und 
Erziehung sowie die Einbeziehung  formeller und informeller Bildungsangebote wird die individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler unterstützt.  

• Die integrierte Sekundarschule führt zu allen Schulab-
schlüssen. Dabei soll das Abitur nach 13 oder 12 Jahren erreicht werden können.  

• Im Unterricht lernen die Schüler/innen differenziert 
entsprechend ihrer Lernvoraussetzungen. Über die Form der Differenzierung entscheidet die Schule auf Grund 
ihres schuleigenen pädagogischen Konzepts. Dieses Konzept soll darauf gerichtet sein, die äußere Fachlei-
stungsdifferenzierung als Organisationsform zugunsten der Binnendifferenzierung und des individuellen Lernens 
soweit wie möglich zu überwinden.   

• Klassenwiederholungen entfallen bzw. finden nur in 
Ausnahmen – wie in der Gemeinschaftsschule – im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen mit 
den Eltern statt. 

• Das Duale Lernen wird verbindlich an allen integrierten 
Sekundarschulen angeboten, steht allen Schülerinnen und Schülern offen und führt zu allen Abschlüssen.  

• Alle integrierten Sekundarschulen haben eine gymnasia-
le Oberstufe: Entweder als Teil der Schulen oder in Form verbindlicher Kooperationen mit beruflichen Gymna-
sien oder mit Oberstufen anderer Sekundarschulen.  

• Es sind die dienst- und laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, damit Lehrkräfte unterschiedlicher Laufbahnen Funktionsstellen an den integrierten Sekun-
darschulen besetzen können.  

• Als Berechnungsgrundlage für die Ausstattung der 
Schulen gilt eine Frequenz von 25 Schüler/innen je Lerngruppe.  

• Darüber hinaus erhalten die Schulen Ressourcen für 
Teilungsstunden und individuelle Förderung.  

• Die Personal- und Sachmittelausstattung von Schulen 
mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern aus armen Familien oder mit einem Migrationshinter-
grund wird zusätzlich deutlich verbessert.  

• Für den Ganztagsbetrieb erhalten die Schulen zusätzli-
che Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Erzieher/innen. 

• Für das Duale Lernen gibt es zusätzliche Ressourcen.  

• Für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten die Schulen zusätzliche Ressourcen.  

• Die wöchentliche Pflichtstundenzahl wird für alle Leh-
rerinnen und Lehrer an der integrierten Sekundarschule und am Gymnasium auf 26 Unterrichtsstunden festge-
legt. 

 

1.3.  Das Gymnasium 

Das Gymnasium wird wie die integrierte Sekundarschule veränderte Lernformen und Möglichkeiten zur stärke-
ren individuellen Förderung entwickeln.  
• Es führt nach 12 Jahren zum Abitur. Durch Überspringen einer Jahrgangsstufe kann es auch in kürzerer 
Zeit zum Abitur führen.  

• Eine quantitative Ausweitung der bisherigen Angebote im Gymnasium ab Jahrgangsstufe 5 gibt es 
nicht.  

• Ein Gymnasium soll möglichst – wie es für die integrierte Sekundarschule geregelt sein wird  – auf eine 
durch die Schule angeordnete Wiederholung einer Jahrgangsstufe verzichten. 
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• Berufsorientierung und Berufsvorbereitung sind auch Auftrag des Gymnasiums. Das Duale Lernen 
kann im Rahmen des Schulprogramms angeboten werden. 

 

1.4. Die Gemeinschaftsschule  

Die Pilotphase Gemeinschaftsschule wird fortgesetzt und wissenschaftlich begleitet. Weitere Schulen können 
sich bewerben. Im Einzelnen: 
• Die Gemeinschaftsschule führt von der Schulanfangsphase zu allen Schulabschlüssen, insbesondere 
dem MSA in Klasse 10 und dem Abitur in Klasse 12 oder 13.  

• Die Grundstufe ist in der Regel Teil einer Gemeinschaftsschule; Ausnahmen sind verbindliche Koope-
rationen mit einer oder mehreren Grundschulen. 

• Gemeinschaftsschulen haben eine gymnasiale Oberstufe: Entweder als Teil der Schulen oder in Form 
verbindlicher Kooperationen mit beruflichen Gymnasien oder mit Oberstufen anderer Sekundarschulen.     

• Die Aufnahme weiterer Schulen in die Pilotphase der Gemeinschaftsschule ist in jedem Schuljahr mög-
lich.  

• Die Deckung des Bedarfs an Gemeinschaftsschulplätzen soll in der bezirklichen Schulentwicklungspla-
nung berücksichtigt werden,  sofern erforderlich auch durch die Neugründung von Gemeinschaftsschulen. 

• Es sind die dienst- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit Lehrkräfte unterschied-
licher Laufbahnen Funktionsstellen an den Gemeinschaftsschulen besetzen können.  

• Die Gemeinschaftsschule wird als schulstufenübergreifende Schulform rechtlich abgesichert.  

 

1.5.  Oberstufenzentren 

Im Rahmen der Schulstrukturreform sind die vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen der OSZ für verbindli-
che Kooperationen mit integrierten Sekundarschulen einzubeziehen. Dabei geht es insbesondere um Angebote 
• in der gymnasialen Oberstufe 
• im Bereich des dualen Lernens  
• für die beruflichen Orientierung. 

1.6.  Übergang Grundschule – integrierte Sekundarschule/Gymnasium 

Dem Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schularten kommt im weiteren Bildungsweg der 
Schülerinnen und Schüler eine besondere Bedeutung zu. Mit den beiden gleichwertigen Schularten der integrier-
ten Sekundarschule und dem Gymnasium, die beide zu allen Schulabschlüssen einschließlich des Abiturs führen, 
werden gute Voraussetzungen geschaffen, um alle Schüler/innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
und Lerngeschwindigkeiten bestmöglich zu fördern.  
Für den Übergang von der Grundschule in die integrierte Sekundarschule und das Gymnasium bedeutet dies 
Folgendes: 

• Die Bildungsgangempfehlung entfällt.  

• Die Eltern sowie die Schüler/innen haben Anspruch auf eine frühzeitige und individuelle Beratung 
durch die Grundschule, die schriftlich zu dokumentieren ist, in welcher weiterführenden Schule / Schulart die 
Schülerin oder der Schüler voraussichtlich die optimale Förderung entsprechend ihrer/seiner Lernentwicklung, 
Kompetenzen, Leistungen, Begabungen und Neigungen erhalten wird.  

• Die Eltern entscheiden nach einem verbindlichen Beratungsgespräch mit der Grundschule, ob ihr Kind 
an einer integrierten Sekundarschule oder einem Gymnasium angemeldet werden soll. Sie haben Anspruch auf 
ein Beratungsgespräch an der Schule, an der sie ihr Kind anmelden wollen. 

• Die integrierten Sekundarschulen und die Gymnasien nehmen im Rahmen freier Plätze alle angemelde-
ten Schüler/innen auf.  

• Gibt es an einer integrierten Sekundarschule oder an einem Gymnasium mehr Anmeldungen als verfüg-
bare Plätze, so ist ein Aufnahmeverfahren durchzuführen, das für beide Schularten gleich zu gestalten ist, nach 
folgenden Kriterien:  

• Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Rahmen eines Auswahlverfahrens bzw. Auswahlgesprä-
ches mit den Eltern und der Schülerin oder dem Schüler nach transparenten und gerichtsfesten Kriterien 
mindestens 60 Prozent der Plätze vergeben. 
• Mindestens 30 Prozent der Plätze werden durch Los vergeben.  
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• Bis zu zehn Prozent der Plätze werden weiterhin im Rahmen einer Härtefallregelung im Einvernehmen 
zwischen Schule und Bezirk vergeben. 

• Die Entfernung des Wohnorts zur Schule ist kein Auswahlkriterium.  

• Für Schülerinnen und Schüler, bei denen sich zum Halbjahr der Klasse 7 abzeichnet, dass sie die Ziele 
der Jahrgangsstufe voraussichtlich nicht erreichen werden, ist eine Bildungs- und Erziehungsvereinbarung zwi-
schen Schule, Eltern und Schülerin oder Schüler zu schließen.  

• Führt die Bildungs- und Erziehungsvereinbarung nicht dazu, dass am Ende der Klasse 7 die Ziele er-
reicht werden, so wechselt eine Schülerin oder ein Schüler des Gymnasiums in die Klasse 8 der integrierten Se-
kundarschule und setzt dort den Bildungsweg fort.  

• Das neue Übergangsverfahren wird unter Berücksichtigung der in Punkt 1. genannten Ziele wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert. Über die Ergebnisse der Evaluation ist nach vier Jahren zu berichten. 

 

1.7.  Sonderpädagogische Förderung 

Der Grundsatz „Integration hat Vorrang“ – entsprechend dem gültigem Schulgesetz – gilt und wird weiter aus-
gebaut im Rahmen der Entwicklung eines Gesamtkonzepts der „Inklusiven Schule“ entsprechend der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung.  
Der Senat wird aufgefordert darzustellen, wie das  Wahlrecht der Eltern gewährleistet und der Ausbau der ge-
meinsamen Erziehung umgesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang ist darzustellen, inwieweit es mit 
Blick auf die optimale Förderung jedes Kindes möglich und sinnvoll ist, derzeit vorgehaltene Doppelstrukturen, 
insbesondere für die Kinder mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt ‚Lernen’, zugunsten des gemeinsamen 
Unterrichts schrittweise  mit dem Ziel der verstärkten Integration in die Regelschule abzubauen und die sonder-
pädagogischen Förderzentren zu Beratungs- und Kompetenzzentren mit Netzwerkfunktion umzubauen. 
 

1.8.  Mehr Ganztagsschulen 

Ganztagsschulen begünstigen eine Lehr- und Lernkultur, die auf die Interessen und Voraussetzungen des einzel-
nen Kindes eingeht, die Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit erzieht und Freude am Lernen und an 
Leistung vermittelt. Denn an Ganztagsschulen gibt es mehr Zeit. Mehr Lehr- und Lernzeit, um die Schülerinnen 
und Schüler optimal individuell zu fördern. Ganztagsschulen sind in diesem Zusammenhang auch eine wichtige 
Voraussetzung, um insbesondere für bildungsbenachteiligte Kinder mehr Chancengleichheit zu schaffen.  
Ein umfangreiches Angebot an zusätzlichen Aktivitäten gibt jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit, 
seine besonderen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.  
Aus diesen Gründen ist es erforderlich, dass alle integrierten Sekundarschulen von Anfang an zu Ganztagsschu-
len ausgebaut werden und auch bei den Gymnasien der Einstieg in den Ganztagsschulbetrieb gemacht wird. 
Im Bereich der Grundschule wird angestrebt, allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Ganztagsschulen 
zu ermöglichen.  
 

2.  Verfahren der Umsetzung 

Der Senat wird beauftragt, auf dieser Grundlage die erforderlichen Schritte zur Umsetzung einzuleiten und ins-
besondere die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Schulgesetz) zügig zu erarbeiten, über die Arbeiten regel-
mäßig zu berichten und dem Abgeordnetenhaus eine entsprechende Senatsvorlage zur weiteren Beratung vorzu-
legen.  
Zu der Umsetzung gehören:  

• die Entwicklung eines Leitbildes für die neue integrierte Sekundarschule. Das Leitbild soll insbesondere 
darstellen und Anregungen geben, wie an der integrierten Sekundarschule eine neue Kultur des individuellen 
Lernens und individuellen Förderns entsteht, wie durch Binnendifferenzierung alle Schülerinnen und Schüler zu 
höchstmöglichen Lernergebnissen geführt werden können, wie der Schulalltag an einer ganztägigen integrierten 
Sekundarschule funktionieren kann und welche personellen, räumlichen und sachlichen Ressourcen für die inte-
grierten Sekundarschulen zu Verfügung stehen. 

• Einführung der neuen integrierten Sekundarschule beginnend zum Schuljahr 2010/11. Der Prozess der 
Umwandlung sollte zum Schuljahr 2011/12 abgeschlossen sein.  

• begleitende schulbezogene Fort- und Weiterbildung zur Qualifizierung des pädagogischen Personals, 
insbesondere mit dem Schwerpunkt „Lehren und Lernen in heterogenen Lerngruppen“. Hierbei soll auf die Er-
fahrungen aus der Pilotphase Gemeinschaftsschule zurückgegriffen werden.  
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• ein Verfahren, das es den Bezirken ermöglicht, für einen Übergangszeitraum im Zusammenhang mit der 
Schulstrukturreform benötigte Schulgebäude über den gemessen an der Zahl der Schülerinnen und Schüler be-
stehenden Bedarf hinaus vorzuhalten, ohne dadurch Nachteile bei den Bezirkszuweisungen zu erleiden.  

  

Berlin, den  11. Juni 2009 

 

 

Müller   Tesch 

und die übrigen Mitglieder 

der Fraktion der SPD 

Bluhm      Zillich 

und die übrigen Mitglieder 

der Linksfraktion 
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